
Gemeinde Kloster Tempzin
Vorlage - Nr.: BV-231/2017
Datum: 26.10.2017
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.:   Grundsatzbeschluss über die Einrichtung einer Amtskammer für die Freiwilligen 
Feuerwehren des Amtes Sternberger Seenlandschaft

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium

Gemeindevertretung Kloster Tempzin

1. Zuständige/federführende Abt.

Bürger- und Ordnungsamt

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag: Die Gemeindevertretung Kloster Tempzin beschließt die Beteiligung zur 
Einrichtung einer gemeinsamen Amtskammer und unterstützt die weitere Entwicklung dieser 
Einrichtung zu einer zentralen Ausrüstungsstelle für Bekleidung und Persönlicher Schutzausrüstung 
der Feuerwehren des Amtes Sternberger Seenlandschaft.

Begründung: Die Bürgermeister der Gemeinden des Amtes Sternberger Seenlandschaft haben sich 
mehrheitlich für die Einrichtung einer Amtskammer (Bekleidungskammer) für die Freiwilligen 
Feuerwehren des Amtes Sternberger Seenlandschaft ausgesprochen. Mit der Einrichtung der 
Amtskammer schaffen wir eine zentrale Stelle für alle Feuerwehren des Amtes, in der zukünftig alle 
Bekleidungs- und weitere Ausrüstungsgegenstände gelagert bzw. vorgehalten und verwaltet werden. 
Mit der weiteren Entwicklung dieser “Tauschstelle“ entfällt in den einzelnen Feuerwehren die 
Lagerung und die Einzelbeschaffung durch die Gemeinden. 
Die Amtskammer soll durch einen durch die Amtsfeuerwehr berufenen Kleiderwart geführt werden.

Vorgesehen ist zunächst die Einrichtung der Amtskammer und zentrale Lagerung der vorhandenen 
Bekleidungsausrüstung der Feuerwehren. Insbesondere bei den Jugendfeuerwehren ist ein 
ständiger Wechsel der Bekleidung zu verzeichnen. Insofern soll damit zunächst der Vorteil der 
Mehrfachnutzung der vorhandenen Ausrüstung genutzt werden. 
Durch eine zentrale Beschaffung auf Amtsebene wird zukünftig auch die Nachbeschaffung 
kostengünstiger.
Die Einrichtung einer Amtskammer soll nicht nur im Hinblick einer Kostenoptimierung, sondern auch 
im Interesse einer Vereinfachung der Arbeit der Feuerwehren erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Ja ÜPL
Nein X APL

Betrag in €: Siehe Anlage
Produktsachkonto:
Haushaltsjahr: 2018 ff
Deckungsvorschlag

Anlagen: 





Kosten der Amtskleiderkammer

aus Plan 2017/Vorschau Plan 2018

Gesamt Gesamt

2018 2019

Miete 1.000,00 € 1.000,00 €

Umlagekraftmeßzahl 11.371.832,01 9.664.773,00

Sonderumlage in Prozent 0,00879% 0,01035%

Umlagekraft- Sonderumlage Umlagekraft- Sonderumlage

meßzahl 0,0000879 meßzahl 0,0001035

2018 2.018 2019 2.019

Blankenberg 297.827,81 26,19 319.805,00 33,09

Borkow 320.717,64 28,20 339.449,00 35,12

Brüel 2.219.676,29 195,19 2.249.779,00 232,78

Dabel 1.289.462,72 113,39 1.172.294,00 121,30

Hohen Pritz 344.492,97 30,29 403.629,00 41,76

Kobrow 359.596,20 31,62 438.499,00 45,37

Kuhlen-Wendorf 599.147,86 52,69 717.267,00 74,21

Kloster Tempzin 422.772,61 37,18 476.025,00 49,25

Mustin 299.365,96 26,33 324.975,00 33,62

Sternberg 4.549.723,96 400,09 2.460.391,00 254,57

Weitendorf 322.298,52 28,34 354.532,00 36,68

Witzin 346.749,47 30,49 408.128,00 42,23

11.371.832,01 1.000,00 9.664.773,00 1.000,00
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